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Norm

AVG §38;

AVG §56;

FlVfGG §15;

FlVfGG §17;

FlVfLG Tir 1996 §33 Abs2 litc Z2 idF 2010/007;

FlVfLG Tir 1996 §33 Abs5 idF 2010/007;

FlVfLG Tir 1996 §73 litd;

VwRallg;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2010/07/0091 E 30. Juni 2011 RS 5

Stammrechtssatz

Findet sich im Gesetz eine eigene Bestimmung, die als Grundlage für einen Feststellungsbescheid herangezogen

werden kann, kommt es nicht darauf an, ob die durch die Feststellung zu klärende Frage auch in einem anderen, im

Gesetz vorgesehenen Verfahren als Vorfrage geklärt werden könnte. Dies gilt insbesondere für die Bestimmung des §

33 Abs 5 Tir FlVfLG 1996, wonach die Agrarbehörde auf Antrag der betro=enen Gemeinde oder Agrargemeinschaft

nach Abs 2 lit c Z 2 festzustellen hat, ob eine bestimmte Tätigkeit die Nutzung der Substanz oder die land- und

forstwirtschaftliche Nutzung eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes betri=t oder in welchem Verhältnis die

beiden Nutzungsarten von dieser Tätigkeit betro=en sind. Es tri=t zwar zu, dass bei einem solchen Antrag durch eine

Agrargemeinschaft zu prüfen sein wird, ob es sich um eine Agrargemeinschaft nach § 33 Abs 2 lit c Z 2 Tir FlVfLG 1996

handelt. Fehlte eine dahingehende bescheidmäßige Feststellung, so wäre diese Frage als Vorfrage von der
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Agrarbehörde zu klären. Aus der Prüfungsnotwendigkeit im Verfahren nach § 33 Abs 5 Tir FlVfLG 1996 kann aber kein

Rückschluss auf die Unzulässigkeit einer Feststellung auf Grundlage des § 73 lit d Tir FlVfLG 1996 gezogen

werden.Findet sich im Gesetz eine eigene Bestimmung, die als Grundlage für einen Feststellungsbescheid

herangezogen werden kann, kommt es nicht darauf an, ob die durch die Feststellung zu klärende Frage auch in einem

anderen, im Gesetz vorgesehenen Verfahren als Vorfrage geklärt werden könnte. Dies gilt insbesondere für die

Bestimmung des Paragraph 33, Absatz 5, Tir FlVfLG 1996, wonach die Agrarbehörde auf Antrag der betro=enen

Gemeinde oder Agrargemeinschaft nach Absatz 2, Litera c, Zi=er 2, festzustellen hat, ob eine bestimmte Tätigkeit die

Nutzung der Substanz oder die land- und forstwirtschaftliche Nutzung eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes

betri=t oder in welchem Verhältnis die beiden Nutzungsarten von dieser Tätigkeit betro=en sind. Es tri=t zwar zu, dass

bei einem solchen Antrag durch eine Agrargemeinschaft zu prüfen sein wird, ob es sich um eine Agrargemeinschaft

nach Paragraph 33, Absatz 2, Litera c, Zi=er 2, Tir FlVfLG 1996 handelt. Fehlte eine dahingehende bescheidmäßige

Feststellung, so wäre diese Frage als Vorfrage von der Agrarbehörde zu klären. Aus der Prüfungsnotwendigkeit im

Verfahren nach Paragraph 33, Absatz 5, Tir FlVfLG 1996 kann aber kein Rückschluss auf die Unzulässigkeit einer

Feststellung auf Grundlage des Paragraph 73, Litera d, Tir FlVfLG 1996 gezogen werden.
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